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Erwägungen

E. 2
Mit dem Vorwurf der Beleidigung der Armee und ihrer Angehörigen durch Frischs
wahrheitswidrige und verzerrte Darstellung ihrer Funktionen und ihrer Wirksamkeit macht
der Beschwerdeführer sinngemäss geltend, die Fernsehsendung habe sich nicht an das in
Art. 4 der Konzession vom

E. 5
Inhalt der Sendung war eine umfassende und differenzierte Porträtierung eines der
bekanntesten lebenden Schweizer Autoren, der sich immer wieder kritisch zu Staat und
Armee geäussert hat. Es war für jeden Zuschauer 2

ersichtlich, dass es sich bei den beanstandeten Teilen der Sendung um persönliche
Ansichten von Max Frisch handelte, zu denen sich der Zuschauer sein eigenes Urteil bilden
konnte. Dass diese Äusserungen für gewisse Personen - insbesondere Angehörige der
Aktivdienstgeneration - beleidigend wirkten, ist der Preis der freien Meinungsäusserung in
einem demokratischen Staat, der solche Kritik auch an Institutionen zulässt, die von der
grossen Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen und positiv bewertet werden. Eine
Konzessionsverletzung liegt nicht vor. 3
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